
S A T Z U N G  D E S  M U S E U M  F U E R  S A E C H S I S C H E  F A H R Z E U G E
C H E M N I T Z e.V.

Diese Fassung der Satzung des MFSFC e.V. wurde zur ordentlichen Mitgliederversammlunq am 4. 
August 1992 in Klaffenbach beschlossen und in den Mitgliederversammlungen am 18.03.1993, am 
05.07.2011 und am 17.07.2020  überarbeitet.

SATZUNG

§ 1 Name und Sitz
1. Der Verein trägt den Namen Museum für sächsische Fahrzeuge Chemnitz e.V..
2. Der Sitz des Vereins ist Chemnitz.
3. Der Verein soll in das Vereinsregister des Kreisgerichtes Chemnitz eingetragen werden.

§ 2 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist des Kalenderjahr.

§ 3 Zweck des Vereins
1. Vereinszweck ist die Förderung der Traditionspflege des sächsischen Fahrzeugbaues sowie die 
Unterhaltung eines Fahrzeugmuseums.
2. Der Verein ist politisch und konfessionell ungebunden und selbstlos tätig.
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i.S.d. Abschnitts 
"steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind weder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlagen bildet diese Satzung und die Ordnungen, die das Museum für sächsische 
Fahrzeuge Chemnitz e.V. zur Durchführung seiner Aufgaben beschließt. Ordnungen und ihre 
Änderungen werden vom Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen. Die Ordnungen 
sind nicht Bestandteil dieser Satzung.

§ 5 Mitgliedschaft
Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des 
Antrages ist er nicht verpf1ichtet, dem Antragsteller die Grunde mitzuteilen.
1. Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die schriftlich beim Vorstand um 
Aufnahme nachsucht. Mit Zustimmung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten können Kinder 
Mitglied werden.
2. Der Antragsteller erkennt die Satzung des Museum für sächsische Fahrzeuge Chemnitz e.V. an 
und verpflichtet sich, die festgelegten Mitgliedsbeiträge und die Aufnahmegebühren zu zahlen.
3. Ehrenmitglieder werden durch den Vorstand vorgeschlagen und durch die Mitglieder— bzw. 
Delegiertenversammlung ernannt. Dafür vorgesehen sind Personen, die sich um die Belange des 
Vereins oder den sächsischen Automobilbau besonders verdient gemacht haben.
4. Die Mitgliedschaft erlischt durch:
a) schriftliche Austrittserklärung an den Vorstand,
b) Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine Austrittsfrist
von zwei Monaten einzuhalten ist.



c) Ausschluss
Über einen evtl. Ausschluss entscheidet der Vorstand des Vereins mit einer Mehrheit von 2/3
seiner Stimmen durch Beschluss. Vor der Beschlussfassung muss der Vorstand dem Mitglied 
Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben. Der Beschluss ist schriftlich 
zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Beschluss kann das Mitglied Berufung an
die Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung einlegen. Die Berufung ist innerhalb eines Monats
nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Der Vorstand hat binnen eines Monats 
nach fristgemässer Einlegung der Berufung eine Mitglieder bzw. Delegiertenversammlung 
einzuberufen, die abschließend über den Ausschluss mit einfacher Stimmenmehrheit der 
anwesenden Mitglieder entscheidet. Gegen den Beschluss der Delegiertenversammlung ist der 
ordentliche Rechtsweg gegeben.
d) mit der Auflösung des Vereins.
5. Das Mitglied hat das Recht
a) den Vorstand zu wählen, in ihn gewählt zu werden und Rechenschaft über seine Tätigkeit zu 
verlangen. Wahlberechtigt sind Mitglieder mit Vollendung des 16. Lebensjahres, wählbar in eine 
Funktion mit Vollendung des 18. Lebensjahres.
b) die Geräte und Einrichtungen, die dem Verein zur Verfügung stehen, zu nutzen; das nähere regeln
die Ordnungen des Vereins.
c) in den Kommissionen des Vorstandes mitzuarbeiten nach Maßgabe der Ordnungen des Vereins.
d) an den Vorstand Vorschlage, Fragen und Eingaben zu richten.
e) eine persönliche Beteiligung in allen Fällen zu fordern, in denen Leitungen, Vorstände und Mit-
glieder- bzw. Delegiertenversammlungen einen Beschluss über seine Person, seine Tätigkeit oder
sein Verhalten befassen.
f) an Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlungen teilzunehmen und an der Erarbeitung von 
Beschlüssen mitzuwirken. 
7. Das Mitglied hat die Pflicht,
a) die Satzung des Museum für sächsische Fahrzeuge Chemnitz e.V. einzuhalten und für die 
Verwirklichung der gefassten Beschlüsse einzutreten.
b) sich mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln nach seinem Ermessen für die Ziele des 
Vereins einzusetzen.
c) sich durch, Kameradschaft und Hilfsbereitschaft und Ehrlichkeit auszuzeichnen sowie durch vor-
bildliches Verhalten im In- und Ausland den Verein würdig zu vertreten.
d) mit Vereinseigentum.pfleglich umzugehen.

§ 6 Mitgliedsbeiträqe
1. Bei der Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu zahlen. Außerdem werden von den 
Mitgliedern Jahresbeiträge erhoben. Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung 
finanzieller Schwierigkeiten des Vereins können Umlagen erhoben werden.
2. Höhe und Fälligkeit von Aufnahmegebühren, Jahresbeiträgen und Umlagen werden von der 
Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung festgesetzt.
3. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit.
4. Der Verstand kann in geeigneten Fallen Gebühren, Beiträge und Umlagen ganz oder teilweise 
erlassen oder stunden.

§ 7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind
a) Mitgliederversammlung- bzw. Delegiertenversammlung
b) Vorstand



§ 8 Vorstand
1. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die 
Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) Vorbereitung und Einberufung der Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung sowie Aufstellung 
der Tagesordnung
b) Ausführung von Beschlüssen der Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung
c) Vorbereitung des Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung des Jahresberichtes
d) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern
Ihm gehören ein Vorsitzender und zwei vertretungsberechtigte Stellvertreter an.
Erweiterungen dieser Struktur bedürfen der Zustimmung der Mitglieder- bzw. 
Delegiertenversammlung. Der Verstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder 
anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten, bei dessen Abwesenheit 
die des Vizepräsidenten.
2. Der Vorstand besteht aus dem Vositzenden und zwei Stellvertretern.. Jeder von ihnen kann den 
Verein alleine gerichtlich und außergericht1ich vertreten.
3. Mehrere Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden.
4. Der Vorstand ist wenigstens 4 mal jährlich einzuberufen.

§ 9 Kommissionen
1. Zur Prüfung der Kasse, der laufenden Rechnungsführung und der Belege werden von der 
Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung zwei Revisoren gewählt. Sie haben der Mitglieder- bzw. 
Delegiertenversammlung über das Ergebnis der regelmäßigen Prüfungen zu berichten. Die 
Mitglieder der Revisionskommission dürfen keinem Organ des Vereins angehören.

§ 10 Wahlen
1. Die Mitglieder des Vorstandes werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt.
2. Von der Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung
werden gewählt:
-  Präsident
-  Vizepräsident 
-  Schatzmeister
3. Wiederwahl ist zulässig. Die Amtszeit endet jeweils mit der Neuwahl. Scheidet ein Mitglied des 
Vorstandes aus oder ist für längere Zeit verhindert, die ihm übertragenen Aufgaben wahrzunehmen, 
so wählt die nächste Mitglieder-  bzw. Delegiertenversammlung an seine Stelle für den Rest der 
Amtszeit ein neues Mitglied. Bis zu diesem Zeitpunkt berufen die jeweiligen Organe selbst einen 
Vertreter.

§ 11 Mitg1ieder- bzw. Delegiertenversammlungen
1. Die Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung ist das oberste Organ des Vereins.
Ihr obliegt vor allem
a) den Geschäftsbericht des Vorstandes und die Jahresrechnung entgegen zu nehmen,
b) den Vorstand zu entlasten,
c) die Forderungsrichtlinien sowie die Beitragssatzung zu beschließen,
d) den Haushaltsplan zu beschließen,
e) Vorstand und Revisionskommission zu wählen,
f) die Satzung zu andern, soweit das begründet und beantragt wird,
g) den Verein aufzulösen.



Die Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. 
Über die Beschlüsse der Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung ist jeweils ein Protokoll 
anzufertigen, welches vom Präsidenten und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Diese 
Protokolle sind den Mitgliedern innerhalb einer Frist von 6;Wochen nach Durchführung der
Versammlung zuzusenden.
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 1/4 sämtlicher Vereinsmitglieder 
anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen 
eine zweite Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen.
Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen wieder beschlussfähig.
Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. Die Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung fasst 
Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen.
Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich 
durchgeführt werden, wenn 1/3 der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.
2. Einberufung und Durchführung der Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung
a) Bis zum 30.04. eines jedes Jahres ist eine ordentliche Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung 
durchzuführen, zu der die Mitglieder spätestens 3 Wochen vorher schriftlich eingeladen werden 
müssen. Die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung.
Die Tagesordnung ist in der Einladung mitzuteilen.
b) Antrage von Mitgliedern zur Tagesordnung ordentlicher Mitglieder- bzw. 
Delegiertenversammlungen sind auf deren Tagesordnung zu setzen, wenn sie spätestens 2 Wochen 
vor der Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung schriftlich begründet eingereicht werden.
c) Satzungsänderungen bedürfen der Zustimmung von drei Viertel der erschienenen Mitglieder.
d) Der Vorstand kann eine auBer0rdentliche Mitglieder bzw. Delegiertenversammlung einberufen. 
Sie muss einberufen werden, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder schriftlich beantragen.

§ 12 Auflösung des Vereins
1. Über die Auflösung des Vereins wird in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen Mitg1ieder-  
bzw. Delegiertenversammlung mit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen der 
erschienenen Mitg1ieder beschlossen.
2. Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen an die Gemeinde Klaffenbach (jetzt Stadt 
Chemnitz) mit der Auflage, es ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

Chemnitz, den 17.07.2020


